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Einleitung

„Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux“1  
(Napoleon Bonaparte).

Die in Deutschland und Frankreich lange Zeit vorherrschende Grundauffas- 
sung zu nichtehelichen Paaren2 wird durch Napoleon Bonapartes Aussage aus 
dem Jahr 1804 zusammengefasst: Diejenigen Paare, die sich außerhalb des 
Rechts stellen und nicht heiraten, können nicht gleichzeitig rechtlichen Schutz 
einfordern3. 

Das in diesem Zitat angedeutete Spannungsverhältnis zwischen der rechtli-
chen Bindungslosigkeit, die nichteheliche Paare während ihrer Beziehung be-
wusst anstreben, einerseits und dem Bedarf nach festen rechtlichen Ausgleichs-
mechanismen bei Beendigung der Beziehung andererseits steht – auch mehr als 
zweihundert Jahre nach Napoleons prägnantem Ausspruch – im Kern der 
rechtspolitischen Diskussion zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften. 

Die Rechtslage nichtehelicher Paare hat sich jedoch in Deutschland und 
Frankreich seit Napoleons Ausspruch geändert: Das Ignorieren bzw. die Nicht-
beachtung durch das Recht sind einer zumindest partiellen rechtlichen Aner-
kennung von nichtehelichen Partnerschaften gewichen. Ursache dafür ist eine 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft 
wird in fast ganz Europa als „Massenphänomen“4 angesehen. Im Jahr 2011 ha-

1 Die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft verzichten auf das Gesetz, also 
ignoriert das Gesetz sie (Übersetzung der Verfasserin, bei Übersetzungen französischer Be-
griffe und auch längerer Zitate handelt es sich nachfolgend – sofern nicht anders angegeben 
– um solche der Verfasserin). Der Ausspruch von Napoleon wird so zitiert in Malaurie/
Fulchiron, La famille, S.  156.

2 Franz.: concubins. 
3 Vgl. MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  1.
4 Vgl. Nave-Herz, FPR 2001, 3; MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  5. 



2 Einleitung

ben in Deutschland etwa fünf5 und in Frankreich6 sieben Millionen Menschen 
nichtehelich zusammengelebt. Dass sich das Zusammenleben dieser Paare nicht 
im rechtsfreien Raum abspielen darf, ist inzwischen unbestritten7. Die gesell-
schaftliche Realität verlangt zumindest in Teilbereichen der Rechtsordnung 
nach einer gesetzlichen Regelung für nichteheliche Lebensgemeinschaften8. 

Bislang ist in beiden Ländern eine umfassende Kodifizierung der Rechte und 
Pflichten nichtehelicher Paare allerdings unterblieben. Ob sich eine derart weit-
gehende Verrechtlichung nichtehelicher Lebensgemeinschaften überhaupt emp-
fiehlt, wird nicht einheitlich beurteilt. Bedarf für ein Tätigwerden des Gesetzge-
bers erscheint insbesondere im vermögensrechtlichen Bereich zu bestehen9. 

Charakteristischerweise wird während des Bestehens der nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft nicht strikt nach „Mein“ und „Dein“ getrennt. So kommt es 
in der Praxis häufig vor, dass ein Partner die Mietzinsraten für die gemeinsame 
Wohnung allein begleicht oder ein Partner dauerhaft im Betrieb des anderen 
aushilft oder seine Ersparnisse in die Renovierung eines gemeinsamen Fami-
lienheims steckt. In solchen Konstellationen ist nach Beendigung der Lebensge-
meinschaft eine gegenseitige Aufrechnung „Cent für Cent“ weder praktisch 
realisierbar noch im Interesse der Partner. Ausgaben, die das alltägliche Zusam-
menleben der Partner erst ermöglichen, werden in der Regel in dem Bewusst-
sein erbracht, dass keine nachträgliche Abrechnung stattfinden soll. Wenn aber 
Vermögensverschiebungen in erheblichem Maße erfolgt sind, muss rechtlich 
bereits im Voraus feststehen, ob bei Trennung der Partner Ausgleich gefordert 
werden kann oder nicht. Ob Gesetzgeber und Rechtsprechung in Deutschland 
und Frankreich dieser Problematik in angemessener Weise gerecht werden, 
wird Kern der vorliegenden Untersuchung sein. 

Anderseits stellt sich die Frage, wo die Grenzen bei der Verrechtlichung die-
ser Lebensform gezogen werden sollen. Geschützt und respektiert werden muss 
der Wille von Millionen von Paaren, die sich nicht oder jedenfalls noch nicht 
dem klar konturierten Rechtsinstitut der Ehe unterstellen möchten10. Die Ab-

5 Vgl. für Deutschland die Angaben des Statistischen Bundesamts, Ergebnisse des Mi kro-
zensus 2011, S.  983:<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Bevoel 
kerung/HaushalteUndLebensformen_112012.pdf?__blob=publicationFile> (Zugriff: 29.12. 
2015).

6 Vgl. für Frankreich Angaben des französischen Statistischen Amts Insée für das Jahr 
2011: <http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/COUFAM15a_VE_Couples-familles.pdf>, dort 
S.  9 (Zugriff: 29.12.2015). 

7 Vgl. bereits Beschlüsse zum 57. Deutschen Juristentag NJW 1988, 2988.
8 Für die französische Rechtsordnung vgl. Blough, Dr. Famille n°4 2009, étude 19. 
9 Vgl. Lieb, DJT 1988 Gutachten A, S.  9, 12. 
10 Vgl. Scherpe/Yassari/Scherpe, Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaf-

ten, S.  2. 



3A. Gegenstand der Untersuchung

kehr von der Ehe wird in diesem Zusammenhang als die derzeit „aufregendste 
Entwicklung im europäischen Familienrecht“11 bezeichnet. 

Das eingangs aufgezeigte Spannungsverhältnis zwischen gewollter Bin-
dungslosigkeit auf der einen Seite und Bedarf nach Rechtsschutz auf der ande-
ren Seite stellt für die deutsche und französische Rechtsordnung gleichermaßen 
eine Herausforderung dar, die aufgrund der stetig steigenden Zahl nichteheli-
cher Paare nach einer deutlichen Positionierung verlangt. 

A. Gegenstand der Untersuchung

I. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft als Massenphänomen 

Worin liegen die Ursachen dafür, dass mehrere Millionen Menschen in Deutsch-
land und Frankreich nichtehelich zusammenleben? Historische, soziologische 
und schließlich normative Begebenheiten haben die Entwicklung der nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft zum „Massenphänomen“ begünstigt (1.). Wenn man 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft als „Massenphänomen“ qualifiziert, 
muss einschränkend darauf verwiesen werden, dass nicht pauschal von „der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft“ gesprochen werden kann: In der Realität 
gibt es die verschiedensten Ausprägungen nichtehelicher Beziehungen, ange-
fangen von der zwanglosen Affäre bis hin zur dauerhaften Alternative zur Ehe 
(2.). 

1. Ursachen für die Entwicklung

Gesamtgesellschaftliche Veränderungen haben in Deutschland und in seinem 
Nachbarland Frankreich seit den 1970er Jahren die enorme Zunahme nichtehe-
licher Lebensgemeinschaften begünstigt12. Derzeit lebt in Deutschland jedes 
zehnte Paar, das einen gemeinsamen Haushalt führt, nichtehelich zusammen13. 

Die Soziologie sieht die Ursachen dieser Entwicklung in der veränderten Rol-
le der Frau als Erwerbstätige sowie in dem zunehmenden Drang zur Selbstver-
wirklichung und Individualisierung14. In der Öffentlichkeit bestehen für ein 
partnerschaftliches Zusammenleben keine normativen oder moralischen Zwän-
ge zur Eheschließung mehr. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist inzwi-

11 Vgl. Henrich, FamRZ 2010, 333 f. 
12 Vgl. MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  6; Nave-Herz, FPR 2001, 3 f.; Schulz, Fam-

RZ 2007, 593.
13 Vgl. Grziwotz, FF 2009, 435 f. 
14 Vgl. Scherpe/Yassari/Kreyenfeld/Konietzka, Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebens-

gemeinschaften, S.  46; Labbée, Le droit commun du couple, S.  20. 
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schen eine gesellschaftlich akzeptierte und gerade im frühen Erwachsenenalter 
weit verbreitete Lebensform15. 

Als zeitgleiche Entwicklung zum rasanten Anstieg nichtehelicher Lebensge-
meinschaften16 ging die Zahl der Eheschließungen stetig zurück17. Aber nicht 
nur zahlenmäßig hat die Ehe an Bedeutung verloren, qualitativ werden immer 
weniger Ehen tatsächlich auf Lebenszeit eingegangen. Zwar trifft der vielfach 
gebrauchte Satz „Jede zweite Ehe wird geschieden“ tatsächlich nicht zu, unbe-
stritten ist jedoch, dass die absolute Zahl der Ehescheidungen über viele Jahre 
konstant gestiegen ist18. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz nichtehelicher Lebensgemeinschaften ist 
auch prägend für das aktuell herrschende Familienbild. Heutzutage wird beina-
he die Hälfte der Kinder in den neuen Bundesländern nichtehelich geboren, in 
den alten Bundesländern liegt der Anteil bei einem Sechstel der Neugebore-
nen19. In Frankreich kommen nach Erhebungen der dortigen statistischen Be-
hörde Insée sogar 58  % der Kinder nichtehelich zur Welt20. 

So mannigfaltig wie die Ursachen für die Verbreitung nichtehelicher Lebens-
gemeinschaften sind auch die Formen „der nichtehelichen Lebensgemein-
schaft“. 

2. Verschiedene Ausprägungen der nichtehelichen Lebensgemeinschaften

Nichteheliches Zusammenleben kann im Lebenszyklus eines Menschen mehr-
fach auftreten. Die sogenannte „Ehe auf Probe“ ist eine im jungen Erwachse-
nenalter besonders häufig anzutreffende Variante der nichtehelichen Lebensge-

15 Vgl. Wellenhofer, Familienrecht §  27, Rn.  1; Hohloch, Familienrecht §  32, Rn.  1111; 
Scherpe/Yassari/Kreyenfeld/Konietzka, Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemein-
schaften, S.  66. 

16 Seit 1996 ist die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Deutschland um 
52  % gestiegen, vgl. Angaben des Statistischen Bundesamts, Ergebnisse des Mikrozensus 
2011, S.  983: <https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Bevoelkerung/ 
HaushalteUndLebensformen_112012.pdf?__blob=publicationFile> (Zugriff: 29.12.2015).

17 In Frankreich ist die Zahl der verheirateten Paare ebenfalls gesunken. Im Jahr 1975 
waren 96  % der Paare, die zusammenlebten, verheiratet. 1990 lag die Zahl bei 87  % und 2011 
nur noch bei 76  %, vgl. Angaben des statistischen Amts Insée <http://www.insee.fr/fr/ffc/
docs_ffc/COUFAM15a_VE_Couples-familles.pdf>, dort S.  10 (Zugriff: 29.12.2015), s. auch 
Courbe, Droit de la famille, S.  2 f.

18 Vgl. Höbbel, FamRZ 2010, 1220. 
19 Vgl. MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  5.; von Proff, RNotZ 2008, 313, 314; Scher-

pe/Yassari/Kreyenfeld/Konietzka, Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, 
S.  66.

20 Vgl. Angaben des statistischen Amts Insée für 2014 <http://www.insee.fr/fr/themes/
tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02231> (Zugriff 29.12.2015). 
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meinschaft. Sie stellt eine Vorstufe zu Verlobung und Eheschließung dar. In 
Frankreich leben 90  % der Paare vor der Ehe nichtehelich zusammen21. Auch in 
Deutschland haben statistische Erhebungen gezeigt, dass die nichteheliche Le-
bensgemeinschaft als Partnerschaftsform insbesondere von Paaren gewählt 
wird, bei denen beide Partner nicht älter als 35 Jahre alt und kinderlos sind. 
Daraus lässt sich schließen, dass die nichteheliche Lebensgemeinschaft vielfach 
als Partnerschaftsform vor der Ehe gewählt wird22. Dieses Modell des nichtehe-
lichen Zusammenlebens tritt nicht in tatsächliche Konkurrenz zur Ehe, da es 
später in eine Eheschließung einmündet23. Gleiches gilt für die Variante der 
nachehelichen Lebensgemeinschaft geschiedener oder verwitweter Partner mit 
einem neuen Partner, die im Lebenszyklus zeitlich nach der Ehe auftritt. 

Teilweise wird die nichteheliche Lebensgemeinschaft aber auch als Alterna-
tive zur Ehe gewählt: Da sind einerseits ehewillige, aber „eheunfähige“ Paare, 
die zwar gerne heiraten würden, es aber aus den verschiedensten Gründen nicht 
dürfen. Gründe, die der Ehe entgegenstehen, sind beispielsweise, dass einer der 
Partner noch verheiratet ist oder – soweit es um die deutsche Rechtsordnung 
geht – dass beide Partner das gleiche Geschlecht haben. Auf der anderen Seite 
gibt es auf Dauer angelegte Partnerschaften von Eheunwilligen, denen sich 
zwar keine rechtlichen Ehehindernisse entgegenstellen, die aber die Ehe als 
Partnerschaftsform ablehnen24. Der primäre Grund, nicht zu heiraten, ist das 
finanzielle Risiko bei einer Trennung. 63  % der befragten Männer geben an, 
dies sei der Grund, nicht zu heiraten. Im Vergleich dazu beruht nur für 32  % der 
Befragten der Entschluss, nicht zu heiraten, darauf, dass die Partnerin nicht die 
„Richtige“ sei25. 

Aufgrund der Vielgestaltigkeit nichtehelicher Lebensgemeinschaften in der 
Praxis stellte sich für den Gesetzgeber und die Rechtsprechung lange Jahre die 
Frage, ob überhaupt an das faktische Phänomen des außerehelichen Zusammen-
lebens Rechtsfolgen anknüpfen sollten. 

21 Vgl. Courbe, Droit de la famille, S.  2.
22 Vgl. Nave-Herz, FPR 2001, 3 f. 
23 Vgl. Nave-Herz, FPR 2001, 3, 5; Milzer, NJW 2008, 1621. 
24 Vgl. Grziwotz, Nichteheliche Lebensgemeinschaft, §  2, Rn.  21 bis 27; Bammel, Zur Ab-

wicklungsproblematik nichtehelicher Lebensgemeinschaften aus rechtsvergleichender Sicht, 
S.  6; Hohloch, Familienrecht, §  32, Rn.  1116.

25 BMFSFJ Studie „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebensverlauf“ 2010, 
S.  15, dort Fn.  10. 
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II. Die Erfassung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft  
in Teilbereichen des Rechts

Die Ausbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften ist für die Rechtsord-
nungen in Deutschland und Frankreich nicht ohne Konsequenzen geblieben. 

In beiden Ländern wurden zuerst in den Bereichen gesetzliche Regelungen 
geschaffen, in denen eine Bevorteilung nichtehelicher Lebenspartner gegenüber 
Ehegatten befürchtet wurde, so beispielsweise im Sozialrecht26: Wenn die Part-
ner in „eheähnlicher Gemeinschaft“ lebten, sollte das Einkommen und das Ver-
mögen des Partners bei der Bemessung von Sozialhilfeleistungen ebenso be-
rücksichtigt werden wie bei Ehegatten. 

Im Laufe der Zeit setzte sich jedoch die Ansicht durch, dass nichteheliche 
Lebensgemeinschaften, sofern sie stabil und dauerhaft sind, rechtliche Begüns-
tigungen verdienen27. Insbesondere rückte der Schutz des wirtschaftlich schwä-
cheren Partners in den Fokus. In der Folge wurden Schutzvorschriften in einzel-
nen Bereichen für nichteheliche Paare geschaffen bzw. solche für Ehegatten auf 
nichteheliche Lebensgemeinschaften ausgedehnt28. 

Die Erfassung der nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Teilbereichen des 
Rechts hat (indirekt) zu ihrer Anerkennung beigetragen. Der französische Ge-
setzgeber hat im Jahr 1999 „offiziell“ die nichteheliche Lebensgemeinschaft als 
Partnerschaftsform anerkannt, indem er eine gesetzliche Definition des concu-
binage in den Code civil einführte. Eine Regelung von Rechten und Pflichten, 
welche an die Definition anknüpfen, ist allerdings seitdem unterblieben29. Der 
status quo in der deutschen und französischen Rechtsordnung ist demzufolge 
eine punktuelle und insgesamt unvollständige Verrechtlichung nichtehelicher 
Lebensgemeinschaften. Daraus ergibt sich eine Vielzahl rechtlicher Probleme30, 
unter denen die vermögensrechtlichen Abwicklungsstreitigkeiten hervorste-
chen, da sie von den nichtehelichen Partnern häufig vor Gericht ausgetragen 
werden31. Sie stehen daher im Zentrum dieser rechtsvergleichenden Analyse.

26 Vgl. Reinecke, FPR 2001, 56.
27 Vgl. Labbée, Le droit commun du couple, S.  123. 
28 Vgl. u. a. im Mietrecht: §  563 II 4 BGB; Loi du 6 juillet 1989, art. 14. 
29 Vgl. Blough, Dr. Famille n°4 2009, étude 19.
30 Vgl. Majer, NJOZ 2009, 114; vgl. auch bereits Diedrichsen, NJW 1983, 1017; Sandweg, 

BWNotZ 1991, 61.
31 Vgl. Bammel, Zur Abwicklungsproblematik nichtehelicher Lebensgemeinschaften aus 

rechtsvergleichender Sicht, S.  5; Scherpe/Yassari/Scherpe, Die Rechtsstellung nichtehelicher 
Lebensgemeinschaften, S.  5; Malaurie/Aynès, Les régimes matrimoniaux, S.  349. 
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III. Die Problematik vermögensrechtlicher Auseinandersetzungsstreitigkeiten 
bei Beendigung nichtehelicher Lebensgemeinschaften

Weder die deutsche noch die französische Rechtsordnung sehen gesetzliche 
Ausgleichsmechanismen für die besondere Konstellation der Beendigung 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften vor. Dabei sind die wirtschaftlichen Inte-
ressen der Partner an einem finanziellen Ausgleich nicht unerheblich. Zumeist 
haben die Paare über Jahre hinweg gemeinsam gelebt, gewirtschaftet und inves-
tiert. Dabei bleibt es nicht aus, dass gemeinsames Vermögen gebildet wird bzw. 
dass es zu Vermögensverschiebungen von einem Partner zum anderen kommt. 
Erst wenn die Lebensgemeinschaft scheitert, stellen die Partner die Frage nach 
den rechtlichen Konsequenzen. 

Mangels spezieller gesetzlicher Regelungen für nichteheliche Paare wäre der 
erste Schritt, Analogien zu anderen partnerschaftlichen Lebensgemeinschaften 
zu ziehen. Jedoch erscheint es problematisch, die besonderen güterrechtlichen 
Abwicklungsmechanismen, die für die Ehe entwickelt wurden und zum Kern 
der zivilen Ehe gehören, auf andere, weniger verbindliche Partnerschaftsformen 
zu übertragen. Bezogen auf die Anwendung der Regelungen zum Zugewinn-
ausgleich lehnt die deutsche Rechtsprechung dies mit der Begründung ab, dass 
ein „eheähnliches Verhältnis […] im Hinblick auf die besondere rechtliche Aus-
gestaltung, die gerade die Ehe durch den Gesetzgeber erfahren hat, ein völliges 
aliud“ zur Ehe sei32. Pauschale Analogien zum Ehe- oder Verlöbnisrecht schei-
den demzufolge aus33. Auch in der Rechtsprechung der Cour de cassation zeigt 
sich eine beharrliche Tendenz, vermögensrechtliche Regelungen des Eherechts, 
wie beispielsweise die gemeinsame Haftung für Schulden des alltäglichen Be-
darfs, nicht auf nichteheliche Paare auszudehnen34. 

Eine alternative Lösung zur analogen Anwendung des Ehe- und Verlöbnis-
rechts wäre es, durch die Begründung eines gemeinsamen Hausstandes einen 
konkludenten „Zusammenlebens- bzw. Kooperationsvertrag“ unter den nichte-
helichen Paaren anzunehmen. Den Partnern kann jedoch nicht allein durch die 
Begründung einer faktischen Zusammenlebensgemeinschaft der rechtliche 
Wille zur Eingehung eines Vertrages unterstellt werden35. Daher wird auch die-

32 Vgl. OLG Saarbrücken, Beschluss vom 18.05.1979 – 7 W 8/79; OLG Frankfurt, Be-
schluss vom 23.10.1981 – 17 W 29/81.

33 Vgl. zuletzt ablehnend der BGH zur Analogie von §  1362 BGB, Urteil vom 14.12.2006 
– IX ZR 92/05 = NJW 2007, 992; Staudinger/Löhnig, Anh. zu §§  1297 ff., Rn.  38; MüKo/
Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  22, 54; Dethloff, Familienrecht, §  8, Rn.  5; von Proff, RNotZ 
2008, 313, 315 f. 

34 Vgl. Malaurie/Fulchiron, La famille, S.  166. 
35 Vgl. MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  24; Grziwotz, Nichteheliche Lebensgemein-

schaft, §  5, Rn.  12. 
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ser Lösungsansatz nach herrschender Meinung abgelehnt. Daraus folgt, dass 
sowohl die Eingehung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft an der Vermö-
genszuordnung der Partner nichts ändert36 als auch, dass die Fortdauer der Part-
nerschaft über Jahre hinweg keinen Einfluss auf die Vermögensverhältnisse der 
Partner hat, sofern die Partner ihre vermögensrechtlichen Beziehungen nicht 
durch einen Partnerschaftsvertrag regeln37. 

Häufig sehen die Partner die Notwendigkeit des Abschlusses eines Partner-
schaftsvertrages nicht38. Solange die Partnerschaft „funktioniert“, werden sel-
ten die Konsequenzen des Scheiterns bedacht. Im Fall des Scheiterns der 
Lebens gemeinschaft kommt den von der Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätzen eine entscheidende Bedeutung zu. Lange Zeit ging die höchstrichterliche 
Rechtsprechung in Deutschland davon aus, dass Ausgleichsansprüche zwischen 
den Lebenspartnern nach der Trennung prinzipiell nicht bestünden. Als Be-
gründung dafür wurde Folgendes angeführt: „Bei einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft stehen die persönlichen Beziehungen derart im Vordergrund, 
dass sie auch das in der Gemeinschaft betreffende vermögensmäßige Handeln 
der Partner bestimmen und daher nicht nur in persönlicher, sondern auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht grundsätzlich keine Rechtsgemeinschaft besteht“39. 
Etwas anderes sollte ausnahmsweise dann gelten, wenn zwischen den nichtehe-
lichen Lebenspartnern eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts begründet worden 
war, beispielsweise, wenn die Partner ein gemeinsames Unternehmen gegrün-
det hatten. 

Das Prinzip des Abrechnungsverbots zwischen nichtehelichen Paaren ist in 
der Literatur vielfach auf Kritik gestoßen40 und wurde schließlich vom XII. Zi-
vilsenat des BGH in seinen Urteilen vom 9. Juli 200841 aufgegeben. Die allge-
meinen schuldrechtlichen Ausgleichsansprüche des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(Wegfall der Geschäftsgrundlage nach §  313 BGB, condictio ob rem nach §  812 
I 2 Alt.  2 BGB) wurden erstmals auf die spezielle Konstellation der nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften angewendet. Mit dieser höchstrichterlichen Rechts-
fortbildung vollzog sich – hinsichtlich der vermögensrechtlichen Abwicklung – 
eine Angleichung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft an die Gütertren-

36 Vgl. Jauernig/Berger, Vor §  1297, Rn.  3 f. 
37 Vgl. Staudinger/Löhnig, Anh. zu §§  1297 ff., Rn 32; von Proff, RNotZ 2008, 313, 321.
38 Vgl. MüKo/Wellenhofer, Nach §  1302, Rn.  48; Dethloff, Familienrecht, §  8, Rn.  5; 

Strätz, FamRZ 1980, 301, 305; Sandweg, BWNotZ 1990, 49, 56; von Proff, RNotZ 2008, 313, 
321; Malaurie/Fulchiron, La famille, S, 164 f. 

39 Vgl. BGH, Urteil vom 24.03.1980 – II ZR 191/79 = NJW 1980, 1520. 
40 Vgl. Schulz, FamRZ 2007, 593.
41 BGH, Urteil vom 9.07.2008 – XII ZR 179/05 = BGHZ 177, 193 = NJW 2008, 3277 = 

FamRZ 2008, 1822 und BGH, Urteil vom 9.07.2008 – XII ZR 39/06 = NJW 2008, 3282.
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nungsehe42, bei deren Auseinandersetzung ebenfalls die oben genannten 
Anspruchsgrundlagen des Schuldrechts zur Anwendung kommen. 

Aber auch die wohl bedeutendste Rechtsprechungsänderung der letzten Jahre 
zum vermögensrechtlichen Ausgleich nichtehelicher Paare43 kann nicht – was 
die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit angeht – gesetzliche Regelungen erset-
zen44. Vor dem Hintergrund, dass die punktuellen Normen, die der Gesetzgeber 
zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften erlassen hat, lediglich das Außenver-
hältnis der Partner zu Dritten betreffen, hingegen aber keine Rechtsfolgen für 
das Innenverhältnis der Partner konstituieren45, stellt sich die Rechtslage nichte-
helicher Paare in Deutschland folgendermaßen dar: Was den vermögensrechtli-
chen Ausgleich anbelangt, prägen weiterhin Einzelfallentscheidungen der Ge-
richte das Bild. 

Ähnlich stellt sich die Lage im vermögensrechtlichen Bereich in Frankreich 
dar. Vielfach herrscht Unklarheit, ob den ausgleichsfordernden Partnern nach 
ihrer Trennung Ansprüche für die während der Partnerschaft erfolgten Vermö-
gensverschiebungen zugesprochen werden. Wie im deutschen Recht gibt es kei-
nen speziellen Ausgleichsanspruch zur Abwicklung nichtehelicher Lebensge-
meinschaften. In erster Linie greift die Rechtsprechung auf Ausgleichsmecha-
nismen aus dem Gesellschaftsrecht und dem Bereicherungsrecht zurück. 
Konkret kommen die sogenannte société créée de fait (faktische Gesellschaft) 
oder das enrichissement sans cause (Bereicherungsrecht) zwischen nichteheli-
chen Paaren zur Anwendung. Ob den Partnern im Einzelfall ein finanzieller 
Ausgleich gewährt wird oder verwehrt bleibt, ist für die Betroffenen wenig vor-
hersehbar46. 

Um Rechtssicherheit zu erhalten, müssen Paare in Deutschland entweder hei-
raten – bzw. als Äquivalent zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare – eine Ein-
getragene Lebenspartnerschaft47 eingehen oder aber individuell einen Partner-
schaftsvertrag abschließen. Hier besteht ein entscheidender Unterschied zur 
französischen Rechtsordnung. In Frankreich haben nichteheliche Paare zusätz-
lich die Wahl, durch den Abschluss eines formalisierten Partnerschaftsvertra-
ges, den sogenannten Pacte civil de solidarité (PACS)48, vermögensrechtliche 

42 So von Proff, NJW 2008, 3266 f. 
43 Vgl. Grziwotz, FamRZ 2009, 750, 752.
44 Vgl. Dethloff, JZ 2009, 413, 418, 421. 
45 Vgl. Zwißler, FPR 2001, 15; von Proff, NJW 2008, 3266. 
46 Vgl. Malaurie/Fulchiron, La famille, S.  169. 
47 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – 

LPartG).
48 Der PACS wird geregelt in Art.  515-1 bis 515-7-1 Code civil. 


